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Württembergisches Gesetz betreffend die
Regelung des Verhältnisses der Staatsgewalt
zur katholischen Kirche vom 30. Januar 1862,
Artikel 14

"Gegen einen Lehrer an der katholisch-theologischen Fakultät der

Universität, dessen Lehrvorträge nach dem Urtheile des Bischofs wider

die Grundsätze der katholischen Kirchenlehre verstoßen, kann eine

Verfügung nur von der Staatsregierung getroffen werden."

Quellen:

Gesetz, betreffend die Regelung des Verhältnisses der Staatsgewalt zur
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